Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Plag-Biofrequenzen 

Firma Plag-Biofrequenzen
Michael Plag
Unteribach 37
D - 79837 Ibach
Tel .: 0 76 72 / 48 12 07
Fax.: 0 76 72 / 48 12 14
Email: info@plag-biofrequenzen.de

Bürozeiten für telefonische Beratung und Bestellung : Mo-Fr. 9.00-12.00 Uhr - 15.00 - 19.00 Uhr
Das Faxgerät ist rund um die Uhr geschaltet!
1. Geltungsbereich

1.1
Für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn dies nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wird.

1.2
Änderungen und Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen, sowie Nebenabreden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch die Firma Plag-Biofrequenzen.


2 Vertragsschluß

2.1
Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich. Ebenso sind Angaben von Leistungsmerkmalen freibleibend bezüglich technischer Neuerungen.
2.2
Eine vom Kunden abgegebene Bestellung ist bindend. Die Firma Plag-Biofrequenzen ist berechtigt, dieses Angebot binnen zwei Wochen ab Zugang durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder der bestellten Ware anzunehmen.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1
Die Preise verstehen sich inkl. der z.Zt. gültigen, gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen. 
Die Lieferung im Inland erfolgt frei Haus.
Die Mehrkosten, die durch den Versand ins Ausland entstehen, werden vom Kunden getragen. Für alle Lieferungen bleibt Versand per Vorauskasse oder Bar-Nachnahme ausdrücklich vorbehalten. 
3.2
Soweit keine anderen Abreden getroffen sind, ist der Kaufpreis netto beim Erhalt der Ware zu entrichten.
3.3
Nimmt der Käufer die bestellte Ware nicht ab, so sind wir berechtigt, wahlweise auf Abnahme zu bestehen oder 15% des Kaufpreises als pauschalisierten Schadens- und Aufwendungsersatz zu verlangen. Uns bleibt das Recht vorbehalten, einen nachweisbar höheren Schaden zu verlangen. 


4. Lieferbedingungen
4.1 Liefer- und Leistungszeit Angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich. Verspätete Lieferung berechtigt nicht zum Auftragsrücktritt oder zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Höhere Gewalt entbindet von der Lieferverpflichtung. 

4.2 Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig. Bei Lieferverträgen gilt jede Teillieferung und Teilleistung als selbständige Leistung. 
5. Versand und Gefahrübergang

5.1
Wir sind zur Teillieferung berechtigt, soweit keine entgegenstehende Vereinbarung getroffen ist. Teillieferungen gelten für Zahlungsverpflichtungen, Gefahrübergang und Gewährleistung als selbständige Lieferung.
Der Kunde ist nicht berechtigt, eine Teillieferung zurückzuweisen.

5.2
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an das Transportunternehmen übergeben ist oder zwecks Versendung unseren Geschäftssitz verlassen hat.
Auf schriftlichen Wunsch des Kunden versichern wir in seinem Namen und auf seine Rechnung die Lieferung.

5.3
Für die Zusendung von Gegenständen an uns trägt der Kunde die Gefahr bis zum Eintreffen in unserem Geschäftssitz.
Der Firma Plag-Biofrequenzen bleibt vorbehalten, einen Nachweis über den Erhalt der vom Kunden zugesandten Ware einzufordern, um Art des Transportweges, Eingangsdatum, sowie Identität der Person, welche die Ware in unserem Hause in Empfang genommen hat, nachzuvollziehen. Sendungen an uns sind stets freizumachen. Besteht ein Anspruch des Kunden, für den Transport nicht aufkommen zu müssen, erhält er nach Feststellung dieses Anspruchs seine Auslagen in angemessener Höhe ersetzt. 

6. Zahlungsbedingungen
6.1Die Rechnungen sind per Vorauskasse oder per Nachnahme zahlbar, soweit nichts anderes vereinbart ist.

6.2 Bezahlung per Vorauskasse: Der offene Rechnungsbetrag ist in DM oder Euro und ohne Spesenabzug zu begleichen

6.3 Die Wechselkurs- bzw. Bankspesen trägt der Auftraggeber.

6.4 Die Produkte einer per Vorauskasse bezahlten Bestellung werden erst versendet, wenn das überwiesene Geld auf unserem Konto gutgeschrieben wurde. Bemerkung: Die bankinternen Verrechnungswege können bis zu 4 Wochen dauern. (diese Verzögerung liegt nicht in unserem Einflussbereich) 

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen gegen den Kunden, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden zustehen, unser Eigentum.
Eine Verwahrung unseres Eigentums beim Kunden erfolgt unentgeltlich. Der Kunde hat dabei für die im Verkehr erforderliche Sorgfalt einzustehen. 

8. Gewährleistung und Haftungsbegrenzung

8.1
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit dem Tag des Erhalts der Lieferung bzw. der Rechnung. 
8.2
Wir haften nicht für normale Abnutzung, sowie für Utensilien, die naturgemäß einem hohen Verschleißgrad unterliegen.Ebenso übernehmen wir keine Gewähr für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder durch Behandlung entgegen Anwendungshinweisen oder durch sonstige fehlerhafte oder nachlässige Handhabung entstanden sind. 
8.3
Bei Eingriffen/Reparaturen an Waren ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Firma Plag-Biofrequenzen, durch den Kunden oder von uns nicht autorisierten Personen sind jegliche Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
8.4
Ist ein Liefergegenstand mangelhaft oder fehlt ihm eine zugesicherte Eigenschaft, sind wir nach unserer Wahl zur Ersatzlieferung oder zur Nachbesserung berechtigt. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig.
8.5
Eine Nachbesserung gilt als erfolgreich, wenn der gerügte Mangel in angemessener Frist beseitigt wurde. Der Kunde hat einen Mangel unverzüglich, binnen 8 Tagen ab Erhalt, anzuzeigen, ansonsten gilt die Nachbesserung als erfolgreich. 
Eine erneute Nachbesserung wegen anderer Mängel bleibt vorbehalten.

8.6
Offensichtliche Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch acht Tage nach Empfang der Lieferung schriftlich anzuzeigen. Verstößt der Kunde gegen diese Verpflichtungen, ist jedweder Gewährleistungsanspruch gegen uns ausgeschlossen.
8.7
Im Falle einer Mängelrüge hat der Kunde das entsprechende Gerät mit einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung unter Verwendung einer Kopie der Rechnung und in der Originalverpackung an uns zu übermitteln. Der Kunde hat dabei zusätzlich dafür Sorge zu tragen, daß die Ware in transportfähiger Verpackung bei der Firma Plag-Biofrequenzen eingeht.
Ohne diese Mitwirkung kann sich eine Mängelsuche und die ihr folgende Nachbesserung deutlich verzögern. Fehlt eine genaue Fehlerbeschreibung, sind wir berechtigt, nach eigener Wahl die gekaufte Sache kostenpflichtig unrepariert zurückzusenden, oder aber kostenpflichtig den Fehler feststellen zu lassen. 
8.8
Bei dem Verdacht auf Transportschäden oder fehlende Ware, ist die Versandverpackung unbedingt zur Ansicht durch Gutachter aufzubewahren. Dem Kunden kann hierbei auferlegt werden, für eine Inaugenscheinnahme durch das Transportunternehmen, sowie deren schriftliche Stellungnahme Sorge zu tragen. 
8.9
Stellt sich bei der Ãœberprüfung die Mangelfreiheit eines Gerätes heraus, so hat uns der Kunde die Kosten der Ãœberprüfung zu ersetzen. Wir veranschlagen einen Pauschalbetrag von DM 100,00 inkl. MwSt., die dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt werden. 
8.10
Für den Fall der Rüge von mangelfreier Ware sind sich schon jetzt Kunde und Verkäufer darüber einig, daß unter dieser aufschiebenden Bedingung der Firma Plag-Biofrequenzen das Pfandrecht an der mangelfreien Ware zustehen soll.
Bei Annahmeverzug durch den Kunden ist die Firma Plag-Biofrequenzen berechtigt, Befriedigung aus der Sache durch Verkauf zum üblichen Listenpreis zu erlangen. Damit in Zusammenhang stehende Kosten gehen zu Lasten des Kunden.
8.11
Eine Haftung aus Zusicherungen seitens des Herstellers der Ware ist ausgeschlossen.
8.12
Eine weitergehende Haftung über unmittelbar im Liefergegenstand entstandene Schäden hinaus, ist, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ausgeschlossen. Diesbezüglich haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers.

9. Rücknahme

Der Kunde hat 14 Tage volles Rückgaberecht. Es wird nur originalverpackte und unbenutzte Ware zurückgenommen. Unfrei gesendete Ware wird ebenfalls nicht angenommen.

10. Datenschutz

Wir sind berechtigt, alle Daten, die Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden betreffen unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. 

11. Erfüllungsort

Sofern sich nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine sonstige Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 


